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(MGS-Pressemitteilung vom 24.02.2026)

Das Klinisch-epidemiologische Krebsregister Brandenburg-Berlin (KKRBB) und die Medizinische Universität Lausitz-Carl Thiem (MUL-CT) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist eine langfristige, strategische Zusammenarbeit. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird neben der gemeinsamen Erarbeitung von Konzepten eine gemeinsame Forschungsinfrastruktur aufgebaut. Im Kampf gegen Krebs wurden große Fortschritte erzielt. Die Heilungs- und Überlebenschancen der Betroffenen wurden erheblich verbessert. Eine zentrale Grundlage für diesen Erfolg sind die Daten der Landeskrebsregister. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse für die Forschung und Weiterentwicklung von Therapieansätzen. 

Sozialministerin Britta Müller: „Der Sozialstaat muss funktionsfähig bleiben!“
(MGS-Pressemitteilung vom 06.03.2026)

Sieben Bundesländer, darunter Brandenburg, haben gemeinsam eine Initiative für ein Gesetz zur Entlastung der Sozialverwaltung in den Bundesrat eingebracht. Ziel der Initiative ist es, die Sozialleistungsverwaltungen von unnötiger Bürokratie zu befreien und die Digitalisierung voranzutreiben. Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von Maßnahmen zur Verfahrensvereinfachung und Bürokratieabbau. Wie die Sozialministerin ausführt, bereiten die hohe Ausgabendynamik im Bereich der Sozialleistungen und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Sozialrechts sowohl den Ländern als auch den Kommunen große Sorgen. Schon heute können freie Stellen in den Sozialverwaltungen nicht mehr überall besetzt werden, was die Gewährung von Sozialleistungen gefährdet. Aus demografischen Gründen wird sich die Zahl der Fachkräfte in den kommenden zehn Jahren nochmals um ein Drittel verringern. Um den sozialen Frieden zu sichern, muss der Sozialstaat funktionsfähig bleiben. Daher ist eine deutliche Vereinfachung der Sozialgesetze und Verwaltungsverfahren notwendig. Ein konkretes Beispiel ist die Anpassung der Eingliederungshilfe. Die obligatorische Überprüfung alle zwei Jahre soll auf alle fünf Jahre verlängert werden, wenn keine Änderungen zu erwarten sind. Ein weiteres Beispiel betrifft die Abschaffung der Zertifizierungspflicht für staatlich anerkannte Schulen im Gesundheits- und Pflegebereich, die derzeit zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht. 

Gesundheits- und Sozialministerin Britta Müller: „In kurzer Zeit viel erreicht für Brandenburg und seine Menschen“
(MGS-Pressemitteilung vom 17.03.2026)

Gesundheits- und Sozialministerin Britta Müller zieht zum Ende ihrer Amtszeit eine Bilanz ihrer eineinhalbjährigen Amtszeit. Besonderen Wert legte sie darauf, akute Konflikte im Gesundheitswesen zu entschärfen und tragfähige Lösungen zu entwickeln. So gelang es, den Streit um die Finanzierung von Krankenfahrten zu deeskalieren und gemeinsam mit Krankenkassen und Leistungserbringern Lösungen auf den Weg zu bringen. Auch im Bereich des Rettungsdienstes setzte sie klare Prioritäten. Für sie stand fest, dass schnelle Hilfe für Menschen in Not selbstverständlich bleiben muss – der Notruf 112 bleibt kostenfrei. Wichtige Impulse setzte Ministerin Müller auch für eine moderne Gesundheitsversorgung insbesondere im ländlichen Raum. Sie prägte den Begriff „stambulant“, der für ein engeres Zusammenspiel von stationärer und ambulanter Medizin steht. Ein weiteres wichtiges Vorhaben war die Stärkung des Kinderschutzes. Mit dem Aufbau von Kinderschutzambulanzen an mehreren Krankenhausstandorten entsteht erstmals ein spezialisiertes Netzwerk für medizinischen Kinderschutz in Brandenburg. Diese Einrichtungen ermöglichen eine frühzeitige medizinische Abklärung bei Verdacht auf Gewalt gegen Kinder und bieten gleichzeitig Unterstützung bei betroffenen Familien. Wichtige Schritte wurden auch im Bereich Pflege unternommen. So ermöglicht es z.B. die Nachbarschaftshilfe, dass engagierte Menschen in ihrem Umfeld pflegebedürftige Nachbar*innen im Alltag unterstützen. Auch auf Bundesebene setzte Brandenburg unter der Verantwortung von Britta Müller wichtige Impulse. Das Land brachte mehrere Initiativen in den Bundesrat ein. 

Woidke zur Regierungsbildung: „Verantwortung für Brandenburg“
(Deutsches Ärzteblatt)

Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke hat sein neues Kabinett in der Potsdamer Staatskanzlei ernannt. Er betonte, dass die neue Koalition für Sicherheit und Stabilität steht. Gemeinsam wird man hart dafür arbeiten, dass Brandenburg wirtschaftlich stark und sozial gerecht bleibt. Neuer Gesundheitsminister ist seit dem 18. März René Wilke (SPD). Das Gesundheitsministerium wird um die Bereiche Arbeit, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt ergänzt. Was geschieht mit der Gesundheitspolitik unter einem Minister René Wilke? Wo werden die Schwerpunkte des Mannes aus Frankfurt (Oder) in einer Zeit der Krankenhausreform und des Ärztemangels sein? „Für die Menschen in Brandenburg ist entscheidend, dass eine flächendeckende medizinische Versorgung in unserem Land gewährleistet bleibt – für Jung und Alt, auf dem Land und in der Stadt“, sagt Wilke dem Deutschen Ärzteblatt. Dafür wolle er sich ab dem ersten Tag im Amt einsetzten. Für ihn sei die Gesundheitsversorgung ein Schlüsselthema für die Zufriedenheit in der Gesellschaft. Umso wichtiger sei es, dass alle Krankenhausstandorte als Orte der regionalen Gesundheitsversorgung erhalten bleiben. Dabei gilt für jeden Standort, dass keine stationäre Leistung ohne ein Alternativangebot zur Stärkung der ambulanten Versorgung wegfallen soll. Hohe Priorität hat für Wilke auch die weitere Finanzierung des Rettungsdienstes. Bei diesem Thema gebe es in Brandenburg weiterhin eine sehr akute Unzufriedenheit auf allen Seiten. 

Brandenburg streicht Posten der/des Landesbehindertenbeauftragten 
(kobinet Nachrichten vom 14.04.2026)

Die Position der/des Landesbehindertenbeauftragten wird in Brandenburg nicht mehr neu besetzt, sondern mit der Funktion der/des Seniorenbeauftragten zusammengelegt. Die neue Koalition aus SPD und CDU hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, das Beauftragtenwesen des Landes einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Zudem sei der Brandenburger Landeshaushalt derzeit von einem Milliardendefizit und der Vorgabe geprägt, im Personalbestand des Landes insgesamt fünf Prozent der Stellen einzusparen, heißt es in einem Bericht des Nordkurier. Dass es dabei ausgerechnet die Position des Landesbehindertenbeauftragten trifft, die eingespart wird, betrachten viele Aktive als bittere Entscheidung. Was die Besetzung der Position der/des Landesbehindertenbeauftragten betrifft, war Brandenburg früher ein Vorreiterland. Unter anderem war dort auch der derzeitige Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel in diesem Amt aktiv und hat seiner Zeit die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zusammen mit den Verbänden engagiert vorangetrieben. 
Informationen der BAG SELBSTHILFE

Positionspapier der BAG SELBSTHILFE zur Reform der Pflegeversicherung 
(BAG SELBSTHILFE, E-Mail vom 17.03.2026)

Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Ein sehr großer Teil der Versorgung findet dabei im häuslichen Umfeld statt, etwa vier Fünftel der Betroffenen werden überwiegend von Angehörigen zu Hause gepflegt. Nur rund ein Fünftel lebt in stationären Einrichtungen. Dieses Verhältnis zeigt deutlich, dass das Pflegesystem in Deutschland maßgeblich von der Unterstützung durch Familien, ehrenamtlichen Strukturen und ambulante Angebote getragen wird. Gleichzeitig stehen sowohl die stationäre als auch die ambulante Pflege vor erheblichen Herausforderungen. Die Kosten der Pflege sind deutlich gestiegen. Die Kostensteigerungen wurden überwiegend durch die Pflegebedürftigen und ihre Familien getragen. Besonders deutlich wird dies im stationären Bereich. Die durchschnittlichen Eigenanteile für einen Pflegeheimplatz lagen bundesweit zum 1. Januar bei 3.245 Euro im ersten Jahr monatlich (2021: 2.068 Euro). Diese Situation führt dazu, dass ein erheblicher Teil der Betroffenen die Kosten nicht selbst tragen kann. Mehr als ein Drittel der Pflegebedürftigen ist deswegen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen. Ohne Reformen dürfte der Anteil auf 43 Prozent steigen. Die Situation wird von vielen Betroffenen als belastend empfunden, ist häufig mit Schamgefühl verbunden und belastet das Familiengefüge. Vor diesem Hintergrund sieht die BAG SELBSTHILFE einen dringenden Reformbedarf in der Pflegeversicherung. Ziel muss es sein, ein verlässliches, transparentes und sozial gerechtes Pflegesystem zu schaffen, das sowohl die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen als auch die Situation pflegender Angehöriger angemessen berücksichtigt. Im Dezember hat die Bund-Länder-Kommission erste Vorschläge für eine Reform der Pflegeversicherung vorgelegt. Diese Vorschläge enthalten wichtige Ansätze, bleiben jedoch in zentralen Punkten unklar oder formulieren lediglich mögliche Optionen. Die BAG SELBSTHILFE nimmt diese Vorschläge zum Anlass, ihre Forderungen für eine umfassende Reform der Pflegeversicherung zu konkretisieren. Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich: 

· eine klare Begrenzung der Eigenanteile in der stationären Pflege durch Einführung des Sockel-Spitze-Modells als Zwischenschritt zu einer Pflegevollversicherung 
· die vollständige Finanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen aus Steuermitteln
· eine stärkere Kontrolle der Kosten der Unterkunft und Verpflegung in Pflegeheimen
· der Ausbau der Pflegeinfrastruktur, insbesondere im Bereich der Tages- und Kurzzeitpflege sowie der Angebote zur Verhinderungspflege bzw. der Pflegedienste insgesamt
· eine verbindliche Rolle der Kommunen bei der Organisation der Pflegeversorgung 
· weniger Bürokratie und ein umfassendes Entlastungsbudget für Pflegebedürftige und Angehörige
· bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
· weiterhin eine stärkere Förderung von Selbsthilfe und ehrenamtlichen Engagement 

Die BAG SELBSTHILFE fordert die gesundheitspolitischen Entscheider auf, die Reform der Pflegeversicherung entschlossen voranzutreiben und dabei die Perspektive der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Nur so kann ein Pflegesystem entstehen, das langfristig tragfähig ist und den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht wird. 

Tipps & Informationen 


Sozialverband warnt vor wachsender Einsamkeit bei Menschen mit Behinderung
(EU-Schwerbehinderung vom 23.02.2026)

Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen sind laut Untersuchungen besonders häufig von Einsamkeit betroffen. Laut „Einsamkeitsbarometer 2024“ weisen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung deutlich höhere Belastungen durch Einsamkeit auf als andere Gruppen. Die Betroffenen haben mit besonders vielen Barrieren zu kämpfen, die Einsamkeit verstärken. Busse und Bahnen sind oft nicht barrierefrei, was dazu führt, dass Menschen mit Behinderung weniger am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Betroffene werden auch beim Thema Arbeit benachteiligt. So sind Menschen, die eine Behinderung haben, doppelt so oft arbeitslos wie Menschen ohne Einschränkung. Das liegt nicht an fehlenden Kompetenzen, sondern hat in erster Linie damit zu tun, dass Unternehmen immer noch viel zu selten Arbeitnehmer*innen mit Behinderung einstellen. Fehlende Mobilität, höhere Arbeitslosigkeit und ein größeres Armutsrisiko verstärken die soziale Isolation.

AOK fordert stärkere Nutzung und Mitbestimmung bei elektronischer Patientenakte
(EU-Schwerbehinderung vom 12.02.2026)

Am 11. Februar 2026 hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken die Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege vorgestellt. Den von ihr angekündigten weiteren Ausbau der elektronischen Patientenakte (ePA) bezeichnet der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer, als den richtigen Weg. Die ePA entwickelt schon heute einen konkreten Nutzen, indem sie den behandelnden Ärzt*innen z.B. einen vollständigen Überblick über die Medikation der Patienten ermöglicht. Die Potenziale der ePA sind damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. Die ePA sollte zum Angelpunkt der Versorgung werden. Für eine aktive Nutzung durch die Patient*innen ist es dringend notwendig, die Zugangshürden für die Versicherten abzubauen. Ausdrücklich begrüßt wird daher, dass die Ministerin beim Authentifizierungsverfahren für die ePA nachbessern will. Das kann der Akzeptanz einen entscheidenden Schub geben. Positiv gesehen wird auch die angekündigte Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Auswertung der vorliegenden Gesundheitsdaten im Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Die Nutzung der neuen Möglichkeiten ist zur Förderung der Forschung und des medizinischen Fortschritts unabdingbar. 



Jahresrezepte für Chroniker – Warken will zügige Verständigung 
(Ihre vorsorge.de vom 16.02.2026)

Nach einem Anfang 2025 noch von der Ampel-Koalition beschlossenen Gesetz erhalten Praxen künftig eine „Versorgungspauschale“ für Patienten mit leichten chronischen Erkrankungen und wenig Betreuungsbedarf. Einbestellungen in jedem Quartal aus Abrechnungsgründen sollen so unnötig werden. Hausärzte können stattdessen eine bis zu einem Jahr umfassende Pauschale abrechnen. Laut Gesetz sollte der Bewertungsausschuss von gesetzlichen Krankenkassen und Kassenärzten bis 31. August 2025 eine konkrete Regelung dazu treffen. Dennoch gibt es bislang keine Einigung über die konkrete Umsetzung. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erwartet eine schnelle Einigung bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Neuregelung, die chronisch Kranken häufige Praxisbesuche nur zum Rezeptholen ersparen soll. Sie betonte: „Sollte es zu weiteren deutlichen Verzögerungen kommen, werden wir im Rahmen unserer Rechtsaufsicht die erforderlichen Schritte prüfen“. 

Inklusionsbeirat: Erheblicher Nachbesserungsbedarf bei BGG-Reform nötig 
(kobinet-Nachrichten vom 19.03.2026)

Der Inklusionsbeirat der Staatlichen Koordinierungsstelle nach Art. 33 UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) auf Bundesebene hat sich am 18. März 2026 mit einem Schreiben an die Abgeordneten der Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag gewendet, um auf konkrete Punkte zur Nachbesserung beim Gesetzesentwurf zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) hinzuweisen. Nach Einschätzung des Inklusionsbeirates bleibt der Entwurf in zentralen Punkten hinter der UN-BRK zurück. Er verbessert die Barrierefreiheit kaum und stärkt den Schutz der Benachteiligung nicht hinreichend. Nach Auffassung des Inklusionsbeirates müssen folgende Punkte dringend nachgebessert werden: 

Barrierefreiheit durch angemessene Vorkehrungen verbessern: 
Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, dass im Einzelfall geeignete Maßnahmen getroffen werden, um ihre gleichberechtigte Teilhabe in zentralen Lebensbereichen sicherzustellen. Das kann z.B. geschehen, indem in ein Geschäftsgebäude eine automatische Tür eingebaut wird oder Treppenstufen markiert werden. Der vorliegende Entwurf schließt jedoch alle baulichen Veränderungen sowie Änderungen an Produkten und Dienstleistungen für Unternehmen als „unverhältnismäßige und unbillige Belastungen“ pauschal aus, egal ob es sich um einen Kleinstunternehmer oder ein großes Unternehmen handelt. 

Wirkame Rechtsfolgen und effektive Rechtsdurchsetzung sicherstellen: 
Damit das Benachteiligungsverbot auch gegenüber privaten Unternehmen wirksam ist, braucht das Gesetz klare und durchsetzbare Sanktionen. Nach dem Gesetzentwurf können von Diskriminierung betroffene Menschen mit Behinderungen gegenüber privaten Unternehmen lediglich Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung geltend machen, was im Ergebnis keine spürbaren Konsequenzen gegenüber Privaten nach sich zieht. Deshalb ist eine Schadensersatzregelung unerlässlich. 

Verbandsklage stärken und ausweiten: 
Die Verbandklage muss gestärkt und ausgeweitet werden. Sie muss auch gegen private Unternehmen zulässig sein und darüber hinaus sämtliche öffentliche Stellen erfassen. Entscheidend ist zudem ihre inhaltliche Ausgestaltung. Sie darf nicht auf bloße Feststellung eines Verstoßes beschränkt bleiben, sondern sie muss auf Leistungs- und Verpflichtungsklagen ausgedehnt werden, mit dem Ziel einer unmittelbaren Beseitigung von Rechtsverstößen. 

Neue Social-Media-Präsenz des LASV
(lasv.brandenburg.de)

Das Landesamt für Soziales und Versorgung Brandenburg (LASV) erweitert seine Öffentlichkeitsarbeit und ist ab sofort auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und LinkedIn vertreten. Mit der Einführung dieser Kanäle verfolgt das LASV das Ziel, über seine Aufgaben, aktuelle Themen und Projekte zeitgemäß zu informieren sowie die Sichtbarkeit des Hauses nach außen zu stärken. 

Offizielle Profile des LASV: 

Facebook: 	https://www.facebook.com/profile.php?id=61586504918525

Instagram:	https://www.instagram.com/socialmedia.lasv.brandenburg/

LinkedIn:	https://www.linkedin.com/company/12518256


Sparliste des Grauens – Einschnitte bei Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe 
(EU-Schwerbehinderung vom 17.04.2026)

Ein internes Arbeitspapier aus dem Bundesfinanzministerium sowie ein Referentenentwurf zur Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe (KJHSRG) sorgen für Entsetzen bei Sozialverbänden und Betroffenen. Die Rede ist von einer „Streichliste“, die massive Einschnitte bei der Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen vorsieht. Enthüllt wurde das vom Paritätischen Gesamtverband, dem dieses Arbeitspapier vorliegen soll. Dieses soll belegen, dass Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände über drastische Kürzungen diskutieren. Das bekannt gewordene Papier skizziert Sparpotenziale, die in der Endausbaustufe bis zu 8,6 Milliarden Euro umfassen könnte. Besonders brisant:
· Eingriff in das Wunsch- und Wahlrecht: Hilfen sollen künftig nur noch gewährt werden, wenn sie „wirtschaftlich angemessen“ sind. Das Recht der Betroffenen, über die Art ihrer Unterstützung mitzuentscheiden, würde damit faktisch ausgehebelt. 
· Abbau der Schulassistenz: Die individuelle Begleitung für Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung im Unterricht soll durch „Pool-Lösungen“ ersetzt werden. Experten befürchten, dass viele Kinder dadurch den Anschluss im Regelschulsystem verlieren. 
· Vermögenszugriff bei Betreuten: Die Senkung der Freibeträge für Menschen unter rechtlicher Betreuung auf nur noch 10.000 Euro wird als „Strafsteuer auf Behinderung“ scharf kritisiert. 
· Politscher Sprengstoff innerhalb der Koalition 
· Die Pläne stoßen nicht nur bei der Opposition und den Verbänden auf Widerstand, sondern führen auch zu Rissen innerhalb der Regierung. Während das Finanzministerium auf die Einhaltung der Schuldenbremse und eine „nachhaltige Finanzierung des Sozialstaats“ pocht, regt sich in den linken Flügeln der Regierungsfraktionen massiver Unmut. 

Forschungsbericht zum Persönlichen Budget veröffentlicht 
(kobinet Nachrichten vom 16.04.2026)

2025 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eine bundesweite Studie zur Evaluation des Persönlichen Budgets beauftragt. Basis der Evaluation sind neben einer umfassenden rechtlichen Analyse insbesondere Interviews mit Menschen mit Behinderungen und ihren Verbänden, Fachkräften der Reha- und Leistungsträger sowie weitere Expert*innen. Der Evaluationsbericht wurde auf der Internetseite des BMAS veröffentlicht. „Als Fazit lässt sich ziehen, dass das Persönliche Budget keine schnelle, aber eine nachhaltige Erfolgsgeschichte geschrieben hat und nach wie vor eine Herausforderung für das bundesdeutsche Sozialrecht und seine Akteure darstellt. Bemerkenswerterweise erscheint als eine der wichtigsten Aufgaben, den Zugang zum Persönlichen Budget selbst barriereärmer zu gestalten. Zugangshürden und hohe Anforderungen benachteiligen derzeit besonders Personen mit komplexem Unterstützungsbedarf, für die das Persönliche Budget umso wichtiger sein könnte. Empfohlen werden eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, verbesserter Zugang zu Informationen und umfassendere Unterstützungsangebote für Nutzer*innen des Persönlichen Budgets, gerade im Bereich Assistenz und Personalführung“, heißt es u.a. in der Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse. 
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